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1. Einführung 
Gemäß § 2a BauGB ist dem Bauleitplan eine Begründung beizufügen in der die Ziele, Zwecke und 
wesentlichen Auswirkungen der Planung darzulegen sind. Zudem sind die nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes im Umweltbericht darzulegen. Dieser wird als 
eigenständiges Dokument nach den Vorgaben des § 2a BauGB in Verbindung mit der Anlage 1 des 
BauGB erstellt und bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 

2. Planungsgegenstand 

 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Klimaschutz 

Die Gemeinde beabsichtigt einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dabei ist ihr bei der 
Aufstellung des Bauleitplans ein effizienter Umgang mit der Gemeindefläche und somit eine möglichst 
vielfältige Nutzung der Planungsfläche wichtig. 

Ziel und Zweck der Planung ist eine kostengünstige und effiziente Energieerzeugung durch regenerative 
Energien. 

Natur- und Artenschutz 
Ziel und Zweck der Planung ist ein aktiver Beitrag zum Natur- und Artenschutz:  

Die tatsächliche Flächenversiegelung (Rammfundamente) durch Freiflächenanlagen liegt bei unter 
0,1 %der Fläche. Abgesehen vom Eingriff in das Landschaftsbild, welcher jedoch bei sorgfältiger 
Flächenauswahl zu bewältigen ist, verfolgt die vorliegende Planung das Ziel einer Bereicherung der 
Natur. Unter und zwischen den Solarmodulen soll extensives Grünland entstehen, das die Fläche im 
Vergleich zu intensiven Vornutzung deutlich aufwertet. Die Flächen können sich über eine Dauer von 
mindestens 20 Jahren erholen und werden durch sonstige Maßnahmen, wie Insektenhotels, aufgewertet. 
Durch die Festsetzung der extensiven Bewirtschaftung wird vermieden, dass Stickstoff, welcher in der 
Landwirtschaft als Düngemittel auf die Flächen gebracht wird, in Form von Nitrat in das Grund- bzw. 
Trinkwasser gelangt. Auf der Planungsfläche sollen Strukturen und Habitate für Insekten großflächig 
gefördert werden. Damit wird sich das Nahrungsangebot, beispielsweise für Schmetterlinge, 
Fledermäuse und Vögel, erheblich erhöhen. Die Lebensbedingungen für Flora und Fauna werden sich 
gegenüber der bisherigen intensiven Nutzung von Jahr zu Jahr verbessern. Durch den Verzicht auf 
Düngemittel und Pestizide sowie der bereichsweisen Verwendung von artenreichem Saatgut, entwickeln 
sich so innerhalb von wenigen Jahren artenreiche Bestände.  

Als weiteres Ziel hat die Gemeinde ausgegeben, dass die Projektrealisierung durch einen zuverlässigen 
Vorhabenträger erfolgen und der Gemeinde weder durch Planung noch Bau Kosten entstehen sollen. 
Hierzu wird ein Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger abgeschlossen. 

Mit dem Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie den 
Änderungsbeschluss des Flächennutzungsplanes des Rates wurde die Voraussetzung für die 
Bauleitpläne geschaffen.  

Landwirtschaft 

Ziel und Zweck der Planung ist es auch, weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche 
gewährleisten zu können:  

Die Pflege der Solarparkflächen soll durch Schafbeweidung erfolgen. Neben der Nutzung zur 
Energiegewinnung ist damit auch eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen möglich. Die 
Überschirmung von Teilen der Flächen mit Solarmodulen führt lediglich zu einer Reduzierung des 
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Aufwuchses von 20 %. Das Mittel „Beweidung“ zur Zielerreichung der landwirtschaftlichen 
Parallelnutzung soll in der Planung festgeschrieben werden. 

 Beschreibung des Plangebietes 
Die Lage und der Umgriff des Plangebiets sind der Planzeichnung zu entnehmen. Das Gebiet des 
Solarparks liegt ca. 210m nördlich von Dettenschwang. Die Flächen werden derzeit intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen innerhalb des Plangebiets stehen durch einen langjährigen 
Pachtvertrag mit den Grundstückseigentümern für die Realisierung des Solarparks zur Verfügung. Die 
Erschließung des Plangebiets erfolgt über die im Vorhaben- und Erschließungsplan abgebildeten 
Zufahrten. Der abgestimmte Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12 BauGB ist Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

 Rechtliche Rahmenbedingungen und Planerische Ausgangssituation 

2.3.1 Klimaschutz 

Klimaschutz Bund: Zentrales Ziel der deutschen Klimaschutzpolitik ist die Minderung von 
Treibhausgasemissionen. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, seine nationalen 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent unter das Niveau 
von 1990 zu reduzieren. Diese Ziele wurden bereits mit dem Integrierten Energie- und Klimaprogramm 
(IEKP) der Bundesregierung beschlossen (BMWI 2019). 

Klimaschutz Land: Auch das Bundesland Bayern setzt sich zum Ziel die Treibhausgasemissionen zu 
verringern. In Anlehnung an das Europäische Minderungsziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 
80 bis 95 Prozent zu reduzieren, strebt Bayern an, bis 2050 die Treibhausgasemissionen pro Kopf und 
Jahr auf weniger als zwei Tonnen zu senken. Mittelfristig bis 2020 wird am Ziel festgehalten, die 
energiebedingten CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr auf deutlich unter sechs Tonnen zu senken. Bis 
2030 sollen die Treibhausgas-Emissionen auf unter fünf Tonnen sinken (BMU 2016). 

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Klimapolitik auf Bundes- und Landesebene. 

2.3.2 Baugesetzbuch (BauGB) 

BauGB § 1 Abs. 5: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- 
und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 

BauGB § 1a Abs. 5: „Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu 
berücksichtigen.“ 

BauGB § 5 Abs. 2 Nr. 2 b): „Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: die 
Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung.“ 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Industrie/integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Industrie/integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
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Das Vorhaben entspricht den im Baugesetzbuch festgelegten Zielen zum Klimaschutz. 

2.3.3 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

EEG § 1 Abs. 1: „Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 
eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile 
Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien zu fördern.“ 

EEG § 1 Abs. 2: „Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostromverbrauch zu steigern auf […] mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050. Dieser Ausbau 
soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen.“ 

EEG § 37 Abs. 1 Nr. 3 h) und i): Eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie ist 
förderfähig, wenn die Anlage auf einer Fläche geplant wird, „deren Flurstücke zum Zeitpunkt des 
Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplanes als Ackerland“ [und] „Grünland 
genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen.“ 

EEG § 37c Abs. 2: „Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, dass 
Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe h oder i in ihrem 
Landesgebiet beaufschlagt werden können.“ 

Das EEG 2017 räumte den Ländern erstmals die Möglichkeit ein, die Flächenkulisse für die Errichtung 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen um Acker- und Grünlandflächen in landwirtschaftlich 
benachteiligten Gebieten zu erweitern (Länderöffnungsklausel). Die Bayerische Staatsregierung hat dies 
am 07.03.2017 mit Verordnung über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen. Das 
Plangebiet liegt gemäß dem EU-Landwirtschaftsrecht aufgrund naturbedingter Benachteiligungen 
innerhalb eines benachteiligten Gebiets. Dies bedeutet, dass es sich bei den überplanten Flächen um 
schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen handelt, auf welchen deutlich unterdurchschnittliche 
Produktionsergebnisse erwirtschaftet werden. Das Vorhaben entspricht somit dem Willen der 
bayerischen Staatsregierung und den im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegten Zielen zum 
Klimaschutz und zur Förderung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. 

2.3.4 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

LEP 1.1.3 Ressourcen schonen (Grundsatz): „Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen 
vermindert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.“ 

LEP 1.3.1 Klimaschutz (Grundsatz): „Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen 
werden, insbesondere durch […], die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien, […].“ 

LEP zu 1.3.1 Klimaschutz (B): „Daneben trägt die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer 
Energieträger - Wasserkraft, Biomasse, Solarenergie, Windkraft und Geothermie - dazu bei, die 
Emissionen von Kohlendioxid und anderen klimarelevanten Luftschadstoffen zu verringern (vgl. 6.1).“ 

Das Vorhaben entspricht den im LEP festgelegten Grundsätzen zum Klimaschutz. 

LEP 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums (Grundsatz): „Der ländliche Raum soll so 
entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum 
nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, […], er seine eigenständige Siedlungs- und 
Wirtschaftsstruktur bewahren kann […].“ 
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LEP zu 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums (B): „Es ist Aufgabe der öffentlichen 
Hand, den ländlichen Raum insgesamt – mit seinen beiden Subkategorien – unter besonderer Wahrung 
seiner Eigenarten und gewachsenen Strukturen als gleichwertigen und eigenständigen Lebensraum zu 
entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Hierzu sind notwendig: […] die Nutzung der regionalen 
Wertschöpfungspotenziale, die sich insbesondere aus der verstärkten Erschließung und Nutzung 
Erneuerbarer Energien ergeben […].“ 

Das Vorhaben trägt zur regionalen Wertschöpfung bei. Die Grundstückseigentümer haben über 
langjährige Verpachtung eine sichere Einnahmequelle. Die Standortgemeinde erhält gemäß § 29 Abs. 2 
Gewerbesteuergesetz einen Großteil der Gewerbesteuereinnahmen. Damit entspricht das Vorhaben 
auch dem Grundsatz 2.2.5. 

LEP 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen (Grundsätze): „Die räumlichen 
Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete 
Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe 
Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und 
nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven 
Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt 
werden.  

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden 
sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden.“ 

Durch die geplante Anlage wird nur ein sehr geringer Teil der Flächen vollständig versiegelt. Die Module 
werden über eine Aufständerung punktuell im Untergrund befestigt. Unter und zwischen den Modulen 
wird extensives Grünland entwickelt, das weiterhin landwirtschaftlich (Beweidung) genutzt wird. Die 
Flächen werden somit der Landwirtschaft nicht vollständig entzogen, zumal nach Aufgabe der Nutzung 
als Solarpark die landwirtschaftliche Nutzung wieder vollständig aufgenommen werden könnte. Das 
Vorhaben entspricht somit den Grundsätzen 1.1.3 und 5.4.1. Die ökologische Ressource Boden bleibt 
erhalten und wird durch die Umwandlung des Ackerlandes in extensives Grünland zusätzlich vor 
Bodenerosion und dem Eintrag von Dünge- und Pestizidmitteln geschützt. Das Vorhaben entspricht 
dem Grundsatz 5.4.1. 

LEP 6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur (Grundsatz): „Die Energieinfrastruktur soll durch 
den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin sichergestellt werden. Hierzu gehören 
insbesondere Anlagen der Energieerzeugung und - umwandlung, […].“ 

LEP zu 6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur (B): „Eine sichere, bezahlbare und 
klimafreundliche Energieversorgung trägt zur Schaffung und zum Erhalt gleichwertiger Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen bei. Daher hat die Bayerische Staatsregierung das Bayerische 
Energiekonzept “Energie innovativ“ beschlossen. Demzufolge soll bis zum Jahr 2021 der Umbau der 
bayerischen Energieversorgung hin zu einem weitgehend auf erneuerbare Energien gestützten, mit 
möglichst wenig CO2-Emissionen verbundenen Versorgungssystem erfolgen. Hierzu ist der weitere Um- 
und Ausbau der Energieinfrastruktur erforderlich.“ 

LEP 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Ziel): „Erneuerbare Energien sind verstärkt zu 
erschließen und zu nutzen.“ 

Das Vorhaben entspricht den Grundsätzen 1.3.1 und 6.1 sowie dem Ziel 6.2.1 die erneuerbaren Energien 
verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 
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LEP 6.2.3 Photovoltaik (Grundsatz): „[…] Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf 
vorbelasteten Standorten realisiert werden.“ 

Im Zuge der Erstellung des Umweltberichts wurde eine genauere Alternativenprüfung durchgeführt. Im 
Zuge der Alternativenprüfung wurde festgestellt, dass im Gemeindegebiet keine geeigneten, außerhalb 
von Ausschluss- oder Restriktionsflächen gelegenen vorbelasteten Standorte in der benötigten 
Größenordnung zur Verfügung stehen.  

LEP 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche (Grundsatz): „[…] Freileitungen, Windkraftanlagen und 
andere weithin sichtbare Bauwerke sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf 
landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden.“  

Bei Photovoltaikanlagen handelt es sich im Gegensatz zu Windkraftanlagen oder Freileitungen aufgrund 
der Bauart um kein weithin sichtbares Bauwerk. Durch das Vorhaben am geplanten Standort entsteht 
keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

2.3.5 Regionalplan (RP) 

Im Regionalplan der Region München (Regionaler Planungsverband München, 2019) sind folgende Ziele 
und Grundsätze festgesetzt:  

RP 7: Energieerzeugung 

Zu G 7.1: „Eine ausreichende, günstige und sichere Energieversorgung ist für die wirtschaftliche 
Entwicklung um den Wohlstand der Region München unabdingbar. Bei der Umstellung auf erneuerbare 
Energien sind in der Region München insbesondere nachhaltig zu nutzende Biomasse, Geothermie und 
Solarenergie von Bedeutung.“ 

Zu G 7.4: „Mit deutschland- und europaweit überdurchschnittlich viel Sonnenstunden und 
Globalstrahlung (1.100-1.200 Kilowatt-Stunden pro m²) bestehen in der Region München gute 
Voraussetzungen, die Solarenergie für die Strom- und Wärmeerzeugung zu nutzen.“ 

Der Regionalplan macht zum Plangebiet keine expliziten Aussagen. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus Regionalplan Region München, Karte 3 
Landschaft und Erholung 

 

 

 
 

Landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet 

 
Änderungsbereich 
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Der geplante Solarpark ist mit den vorgenannten Zielen und Grundsätzen des Regionalplans vereinbar. 

2.3.6 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan wird im Zuge des Parallelverfahrens innerhalb des Planungsgebiets von einer 
landwirtschaftlichen Fläche in eine Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ geändert. 

3. Planinhalte und Planfestsetzungen  

 Zeichnerische und textliche Festsetzungen 
Der Bauleitplan besteht aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan. Neben Rechtsgrundlagen sind auf der Planzeichnung zudem die Verfahrensvermerke 
sowie der Plankopf mit Fassungsvermerk abgebildet. 

3.1.1 Planzeichnung 

In der Planzeichnung erfolgen zeichnerische Festsetzungen. Die Legende beschreibt die einzelnen 
Planzeichen. Da es sich bei dem gegenständlichen Bauleitplan um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt, ist die Gemeinde gemäß § 12 Abs. 3 BauGB nicht an die Festsetzungen nach 
§ 9 BauGB und nach der auf Grund von § 9a BauGB erlassenen Verordnungen gebunden. Die 
Ausweisung des Sondergebietes Photovoltaik, Landwirtschaft und Naturschutz dient den eingangs der 
Begründung definierten Zielen bezüglich der Nutzung der Fläche. 

3.1.2 Art der Nutzung 

Zulässig ist die Errichtung einer fest aufgeständerten Freiflächenphotovoltaikanlage zur Umwandlung 
von Strahlungsenergie in elektrische Energie. Die als extensives Grünland anzulegenden Flächen unter 
und zwischen den Solarmodulen sowie an den Randbereichen der Anlage werden landwirtschaftlich 
durch Beweidung genutzt. Durch die Extensivierung der Flächen und den Verzicht auf Pestizide und 
Düngemittel ergeben sich positive Auswirkungen auf zahlreiche Schutzgüter. Der Boden kann sich 
langfristig von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung erholen und die Bodenfruchtbarkeit sowie 
die Wasserqualität gesteigert werden. Für viele Pflanzen- und Tierarten wird nachhaltig neuer 
Lebensraum geschaffen. Ein auf die Fläche abgestimmtes Beweidungskonzept wird die Artenvielfalt der 
Flora und Fauna im Vergleich zur vorangegangenen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
begünstigen und erhöhen.  

Im Gesamtkontext dient die festgesetzte Art der Nutzung vollständig den Zielen und Zwecken des 
Bauleitplans. 

3.1.3 Maß der baulichen Nutzung 

Durch die Festsetzung von maximalen Höhen bezogen auf die Geländeoberfläche wird ein 
gleichmäßiger Verlauf erwirkt und eine mögliche Fernwirkung der Anlage beschränkt. Die Festsetzung 
der minimalen Höhe der unteren Modulkante dient dem Ziel der landwirtschaftlichen Nutzung. 
Hierdurch wird die Möglichkeit der Beweidung geschaffen. 

Gebäude sind auf dieselbe maximale Höhe wie die Photovoltaikanlage beschränkt und nur erlaubt, 
sofern darin technische Anlagen zur Stromgewinnung oder Stromspeicherung untergebracht sind. 
Ausnahme ist ein Unterstand für Weidetiere, der die maximale Höhe der Photovoltaikanlage um 0,5 m 
überschreiten darf. 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Planungsgelände um keine vollständig ebene Fläche 
handelt sind Abweichungen zulässig. Hierdurch können die gesetzten Vorgaben auch z. B. in einer 
Geländemulde eingehalten werden. 
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Die gewählten Festsetzungen spiegeln den aktuellen Stand der Technik wider. 

3.1.4 Einfriedung 

Durch den Bodenabstand der Einzäunung sowie der Errichtung der Einzäunung ohne Sockel wird 
Kleintieren (z. B. Hase, Igel, Dachs) die Freiflächenanlage zugänglich gemacht. Falls notwendig, sind 
Abweichungen des Bodenabstandes zur Herstellung eines wolfssicheren Zaunes jedoch zulässig.  

3.1.5 Grünordnung und Pflegemaßnahmen 

In der Anlage wird zwischen und unter den Modulflächen extensives Grünland entwickelt. Der Einsatz 
von Düngemitteln und Pestiziden ist nicht erlaubt. Dadurch wird der Lebensraum für viele Tierarten 
aufgewertet. Um die Anlage ins Landschaftsbild einzubinden und ausreichend Abstand zu den 
landwirtschaftlichen Flächen und bestehenden Wirtschaftswegen zu gewährleisten, werden private 
Grünflächen entlang der Freiflächenanlage ausgewiesen. 

Die festgesetzten Blühflächen erfüllen mehrere Funktionen. Ein schneller Aufwuchs bereits im ersten Jahr 
soll als Sichtschutz dienen. In den Folgejahren wird die Blühmischung für die optische Eingliederung ins 
Landschaftsbild sorgen sowie Nahrung für Insekten bereitstellen. Die Mischung wurde hinsichtlich eines 
üppigen, langanhaltenden Blütenangebotes gestaltet und bietet Nektar und Pollen für Insekten. Ab dem 
zweiten Standjahr bietet der zweite Aufwuchs die richtige Nahrung für die Winterbiene und gewährt 
Schutz und Deckung für das Niederwild.  

Für die Kompensation der durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe werden ökologische 
Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebiets festgesetzt. Die Flächen werden als Extensivgrünland 
entwickelt. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist nicht erlaubt. Die Flächen sind durch 
Beweidung zu pflegen. Alternativ ist Mahd möglich, wobei der erste Schnitt nicht vor dem 01.07. eines 
jeden Jahres erfolgen darf. Abhängig von der Vegetation der Vornutzung wird der Zielzustand durch 
Ansaat oder Nachsaat mit regionalem Saatgut hergestellt. Die Herstellung wird unter Berücksichtigung 
der vorherrschenden Vegetationsperiode zeitgleich mit der Herstellung der Photovoltaikanlage erfolgen 
und kann durch Mähgutübertragung geeigneter Spenderflächen oder mittels Saatgut aus Heudrusch 
erfolgen. 

Die Anpflanzungen erfüllen mehrere Aufgaben. Zum einen entsteht ein Sichtschutz, der die Anlage in 
das Landschaftsbild eingliedert, zum anderen erfüllen die Sträucher auch wichtige Habitatfunktionen. 
Bei der Eingliederung ins Landschaftsbild kommt es aus planerischer Sicht nicht auf ein völliges 
„Verstecken“ der Anlage an. Vielmehr soll die Anlage strukturreich ins Landschaftsbild eingegliedert 
werden. 

 Flächenbilanz  
Tabelle 1: Übersicht der Flächengrößen 

Flächentyp Fläche [m²] Prozent [%] 

Sondergebiet 53.174 78,4 

Grünflächen 14.685 21,6 

Sonstige Flächen 0 0 

Flächen gesamter Geltungsbereich 67.859 100 

   

Ausgleichsflächenanteil zu Sondergebiet  17,4 
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4. Auswirkungen des Bauleitplans 

 Kosten 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur vollumfänglichen Übernahme von Kosten, die im Zuge der 
Bauleitplanverfahren z. B. durch die Erbringung von Planungsleistungen, Erstellung von Gutachten und 
Umweltberichten anfallen. Weiterhin verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Übernahme sämtlicher 
Kosten für Erschließungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die sich aus dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ergeben. Negative finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde werden daher 
ausgeschlossen. 

 Erschließung 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die im Vorhaben- und Erschließungsplan abgebildete 
Zuwegung. Ein Ausbau des vorhandenen Wegenetzes ist nicht erforderlich. 

Die Nutzung der Zufahrt während der Betriebsphase des Solarparks ist gegenüber der bisherigen 
Nutzung für landwirtschaftlichen Verkehr minimal, da die Photovoltaikanlage elektronisch gesteuert und 
fernüberwacht wird. Für Standardwartungsarbeiten müssen Servicemitarbeiter mit dem PKW oder 
Kleinbus nur wenige Male im Jahr zur Anlage fahren. Lediglich beim Bau der Anlage ist mit einem 
zusätzlichen Verkehrsaufkommen zu rechnen. 
 
Die innerhalb des Plangebiets erforderlichen Zuwegungen werden wasserdurchlässig befestigt. 

Abwasser fällt beim Betrieb der Anlage nicht an. Anfallendes Niederschlagswasser wird innerhalb der 
Anlage versickert. Zwischen den Modulen und aufgrund der Reihenabstände ist ein flächenhaftes 
Versickern durch die Zwischenräume gewährleistet. Die energetische Erschließung (Stromanschluss) wird 
der Vorhabenträger selbst und auf eigene Rechnung ausführen.  

 Immissionsschutz 
Im Umweltbericht erfolgte eine detaillierte Betrachtung in Verbindung mit dem Schutzgut Mensch. 
Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch als gering zu beurteilen. 
Die geplante Anlage befindet sich in ausreichendem Abstand zur nächsten Wohnbebauung. Weder in 
Bezug auf die Gesundheit noch auf die Erholungsfunktion sind erhebliche Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

 Denkmalschutz 
Auf der Planfläche befinden sich nach bisherigem Stand keine Bodendenkmäler. Sollten dennoch 
Bodendenkmäler im Zuge der Durchführung der Baumaßnahme gefunden werden, so besteht die 
Verpflichtung, diese gemäß Art. 8 BayDSchG unverzüglich bei der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.  

 Altlasten 
Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. Sollten dennoch bei Aushubarbeiten 
Bodenverunreinigungen angetroffen werden, so besteht die Verpflichtung, diese unverzüglich den 
zuständigen Behörden anzuzeigen.  

Sollten Auffälligkeiten der Bodenbeschaffenheit im Zuge der Baumaßnahmen oder Nutzung bekannt 
werden, so sind diese gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3, § 9 Abs.5 Nr. 3 BauGB zu berücksichtigen. In diesem Fall 
ist die untere Abfall- /Bodenschutzbehörde gemäß § 47 Abs. 3 KrWG und Art. 1 Satz 1 und 2 i. V. m. Art 
12 BayBodSchG zu informieren. Die weiteren Maßnahmen wie Aushubüberwachung nach § 51 Abs. 1 
Nrn. 1 u. 2 KrWG und Art. 30 BayAbfG i.V.m. § 10 Abs. 2 Nrn. 5 - 8 KrWG, die Abstimmung von 
Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 3 Nachweisverordnung und ggfs. 
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nachfolgende Beweissicherungsuntersuchungen nach 10 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BBodSchG sind 
mit der unteren Abfall-/Bodenschutzbehörde abzustimmen.  
 

 Kulturlandschaft 
Das Gemeindegebiet ist geprägt von einer landwirtschaftlich und infrastrukturell genutzten 
Kulturlandschaft. Aufgrund des unausweichlich bedeutenden Handlungsbedarfs für den Klimaschutz ist 
der Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Ein Wandel der Kulturlandschaft geht damit 
einher. Die einseitig geprägte Kulturlandschaft wird durch die Dreifachnutzung des Vorhabens aus 
Energie, Landwirtschaft und Naturschutz bereichert. Die Auswirkungen durch die technische 
Überprägung der Fläche gleichen sich im Hinblick auf die Diversifizierung und den Mehrwert als Beitrag 
zum globalen Klimaschutz aus. 

 Landschaftsbild 
Die Realisierung des Projektes ist grundsätzlich als Eingriff in das Landschaftsbild zu sehen. Daher wurde 
bereits im Vorfeld bei der Standortwahl die Verträglichkeit der technischen Überprägung in der 
Landschaft berücksichtigt. Allgemein lässt sich sagen, dass der Mensch eine strukturreiche Landschaft 
einseitig geprägten Kulturlandschaft vorzieht. Es ist deshalb nicht gewollt die Anlage vollständig hinter 
einer Eingrünung zu „verstecken“, sondern mit Hilfe von Feldgehölzen in Verbindung mit Blühflächen 
einen möglichst großen Strukturreichtum zu schaffen. Dies hat zudem den positiven Nebeneffekt, dass 
in der ausgeräumten Kulturlandschaft neue Habitat entstehen können. Die Wahrnehmung von 
Photovoltaik ist durchaus in der Bevölkerung auch positiv behaftet (s. Kulturlandschaft). Ein Eingriff in 
das Landschaftsbild, auch aufgrund der sonstig festgesetzten Minimierungsmaßnahmen, erscheint somit 
als gering und zumutbar. 

 Natur und Artenvielfalt 
Die Umsetzung des festgesetzten Planungskonzeptes wird sich erkennbar positiv auf Natur und 
Artenvielfalt auswirken. Durch die Extensivierung der Flächen und den Verzicht auf Pestizide und 
Düngemittel kann sich der Boden langfristig von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung erholen 
und die Bodenfruchtbarkeit sowie die Wasserqualität gesteigert werden. Für viele Pflanzen- und 
Tierarten wird nachhaltig neuer Lebensraum geschaffen. 

Ein auf die Fläche abgestimmtes Beweidungskonzept wird die Artenvielfalt der Flora und Fauna im 
Vergleich zur vorangegangenen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung begünstigen und erhöhen. 

Durch eine Verpflichtung im Durchführungsvertrag wird zudem gewährleistet, dass keine 
Lichtverschmutzung von der Anlage ausgeht, da eine Beleuchtung nicht gestattet ist. 

 Naturnahe Landwirtschaft 
Die Beweidung der Anlage mit Schafen stellt eine effektive und gleichzeitig naturnahe Pflegemöglichkeit 
dar, um z. B. eine Verschattung der Module zu vermeiden. Der Schäfer kann die eingezäunte Fläche 
nutzen und Einnahmen durch die Pflegeleistung erzielen. Die Schafe finden unter den Modulen Schutz 
vor der Witterung. Durch ihre Tritte schaffen sie bereichsweise offene Stellen, wodurch kleinräumige 
Strukturen entstehen, welche gerne von Tieren und Pflanzen besiedelt werden. 

 Ökonomische und fiskalische Auswirkungen 
Gemäß Gewerbesteuergesetz erhalten Standortgemeinden von „Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie“ einen Großteil der Gewerbesteuereinnahmen. Neben den sonstigen positiven 
Effekten profitiert die Gemeinde daher auch wirtschaftlich von einer Freiflächenphotovoltaikanlage. 
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 Leitungen 
Nach derzeitigem Kenntnisstand verläuft im Plangebiet eine 20-kV-Freileitung der Lechwerke AG. 

 Abstandsflächen 
Aufgrund der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen und Höhen ist eine Prüfung auf Einhaltung 
der Abstandsflächen gemäß Art. 6  BayBO erlässlich.  

5. Abwägung  

 Abwägung der geprüften Planungsalternativen 
Im Umweltbericht werden gemäß BauGB Anlage 1 Punkt 2. d) anderweitige Planungsmöglichkeiten 
untersucht. 

Das Ziel der Preisgünstigkeit fördert eine bestmögliche Ausnutzung der Sondergebietsfläche sowie eine 
möglichst große Sondergebietsfläche. Eine Verringerung der GRZ (durch weitere Abstände zwischen den 
Modulreihen) hätte zwar Vorteile für die landwirtschaftliche Nutzung würde jedoch deutlich zu Lasten 
der Flächeneffizienz gehen und die Energieausbeute mindern.  

Eine Erhöhung der zulässigen Bauhöhe würde eine klassische landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen 
(Agrophotovoltaik), hätte aber negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Fernwirkung. 
Eine Verringerung der Bauhöhe würde sich nur unbedeutend auf eine Verbesserung hinsichtlich des 
Landschaftsbildes auswirken, jedoch erheblich negative Auswirkungen auf das Ziel der Preisgünstigkeit 
nach sich ziehen.  

Durch eine Verringerung der Eingrünung könnte die Sondergebietsfläche vergrößert werden, allerdings 
müsste der Ausgleichsbedarf dann an externer Stelle umgesetzt werden.  

Die Wahl einer anderen Technik zur Erzeugung von regenerativen Energien auf der Fläche wird 
ausgeschlossen. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen wäre weitaus 
höher. Die Nutzung der Fläche zur Erzeugung von Biomasse wäre weniger effizient und damit ein 
wesentlich höherer Flächenverbrauch gegeben. 

 Abwägung der Umweltbelange 
Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, sind die Umweltbelange jeweils gering von der Planung 
beeinträchtigt. Teilweise wird sich die Planung sogar positiv auf einzelne Schutzgüter auswirken. Eine 
Vielzahl von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kompensieren die Betroffenheit der 
Umweltbelange weitestgehend. In der Bewertung des Umweltberichtes bleibt einzig der Eingriff in das 
Landschaftsbild als Beeinträchtigung zurück. Die Gemeinde bewertet den Eingriff in das Landschaftsbild 
hier jedoch deutlich geringer, als die positiven Auswirkungen der Planung insbesondere auf den 
Klimaschutz. 

 Abwägung der Belange der Landwirtschaft 
Aus dem Blickwinkel der intensiven Landwirtschaft mag sich der Gedanke aufdrängen, die 
gegenständliche Planung würde den Belangen der Landwirtschaft insgesamt entgegenstehen. 
Landwirtschaft ist jedoch mehr als intensive Bewirtschaftung. Gemäß den Ergebnissen aus dem 
Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ und dem unbedingten politischen Willen soll 
sich die Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise entwickeln. Das in die Planung 
integrierte Beweidungskonzept lässt eine vollständige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu. Da 
die Ertragseinbußen gegenüber einer nicht mit Modulen überstellten extensiven Grünfläche unter 20 % 
liegen sind die Belange der Landwirtschaft nicht erheblich betroffen und müssen in der Abwägung hinter 
der positiven Auswirkung einer Dreifachnutzung – Photovoltaik, Landwirtschaft, Naturschutz - 
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zurückstehen. Weiter wurden die landwirtschaftlichen Belange hinsichtlich des Flächenverbrauchs 
dahingehend berücksichtigt, dass die Größe der festgesetzten Ausgleichsflächen sich am Bedarf des 
Eingriffes orientiert.  

 Abwägung der negativen Auswirkungen 
Die Planung hat eine Veränderung des Landschaftsbilds zur Folge. Die grundsätzlich positive 
Wahrnehmung von Photovoltaik in der Bevölkerung sowie die gewählten Maßnahmen zur Eingliederung 
minimieren die Beeinträchtigung. Die Gemeinde bewertet den Eingriff in das Landschaftsbild hier 
deutlich geringer als die positiven Auswirkungen der Planung insbesondere auf den Klimaschutz. 

 Abwägung der positiven Auswirkungen 
Bei Realisierung des Vorhabens ergeben sich positive Auswirkungen auf zahlreiche Schutzgüter und 
Belange: Positive Außenwirkung, Natur- und Artenschutz, Klimaschutz, naturnahe Landwirtschaft und 
Wasserschutz. Insbesondere dem deutlichen Beitrag zum Klimaschutz soll gemäß Umweltbericht bei der 
Abwägung hohes Gewicht beigemessen werden. 

 Abwägung der Ziele und Zwecke der Planung 
Dem Ziel einer kostengünstigen und effizienten Energieerzeugung durch regenerative Energien, wird 
durch die Planung Rechnung getragen.  

Dem Ziel einer weiterhin gewährleisteten landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche wir durch die Planung 
Rechnung getragen. 

Dem Ziel, einen aktiven Beitrag zum Natur- und Artenschutz zu leisten, wird Rechnung getragen. 

Dem Ziel einer für die Gemeinde kostenneutralen Realisierung durch einen zuverlässigen 
Vorhabenträger wird durch Abschluss eines Durchführungsvertrags Rechnung getragen.  

6. Entwicklung der Planung und zusammenfassende Erklärung 
Die zusammenfassende Erklärung soll gemäß § 10 Abs. 4 BauGB Auskunft geben über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Mit dem Aufstellungsbeschluss des Rates am 09.12.2019 wurde die Voraussetzung für den Bauleitplan 
geschaffen. Das Verfahren ist wie folgt verlaufen: 

Tabelle 2: Übersicht über den Verlauf des Verfahrens 

Aufstellungsbeschluss 09.12.2019 

Beteiligung nach § 3. 1 BauGB 30.08.2021 bis 04.10.2021 

Beteiligung nach § 4. 1 BauGB 24.08.2021 bis 04.10.2021 

Behandlung der eingestellten 
Abwägungsthemen 

xx.xx.20xx 

Beteiligung nach § 3. 2 BauGB xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx 

Beteiligung nach § 4. 2 Bau GB xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx 
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Behandlung der eingestellten 
Abwägungsthemen 

xx.xx.20xx 

Satzungsbeschluss xx.xx.20xx 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt nach der Genehmigung der Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch die Gemeinde in Kraft. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
eine Umweltprüfung durchgeführt. Die ermittelten Belange des Umweltschutzes wurden gemäß § 2a 
BauGB in einem Umweltbericht dargelegt. Als Anlage zum Umweltbericht wurde eine 
artenschutzrechtliche Beurteilung erarbeitet. 

Schutzgut Boden, Geologie, Wasser und Fläche 

Mit dem Bau der geplanten Anlage erfolgt eine Umwandlung der Fläche von intensiv genutztem 
Grünland und Ackerland hin zu extensivem Grünland. Nur ein sehr geringer Prozentsatz der Fläche wird 
dabei tatsächlich versiegelt. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter werden insgesamt als nicht erheblich 
beurteilt. Durch das Vorhaben sind sogar positive Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. Die 
natürlichen Bodenfunktionen bleiben erhalten. Für das Retentionsvermögen des Bodens, den 
Erosionsschutz auf der Fläche und das Grundwasser sind durch die extensive Nutzung positive Effekte 
zu erwarten.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Planungsgebiet wird derzeit überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb des 
Plangebiets sind keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden. Potentiell können im Planungsgebiet 
Offenlandarten, wie die Feldlerche vorkommen. Als Jagdhabitat dient das Planungsgebiet potenziell 
Greifvögeln. Insgesamt werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
als nicht erheblich eingestuft. Das geplante Vorhaben wirkt sich zum Teil sogar positiv auf die 
Schutzgüter aus. Die Extensivierung der Flächen sowie das Beweidungskonzept begünstigen im 
Vergleich zur vorherigen Nutzung die Artenvielfalt der Flora und Fauna. Verbotstatbestände können bei 
Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung nicht erkannt werden. 

Schutzgut Luft und Klima 
Das Plangebiet besitzt allgemeine Funktionen für das Lokalklima als Frischluftentstehungsgebiet. Eine 
bedeutende Kaltluftabflussfunktion des Plangebiets ist nicht bekannt. Durch die Aufständerung der 
Solarmodule ist von einer minimalen Beeinträchtigung des Kleinklimas auszugehen. Potenziell wird die 
Anlage zu einer Verstetigung des Lokalklimas beitragen. Aufgrund der Tatsache, dass durch die Nutzung 
der Sonnenenergie andere klima- und umweltbelastende Energieträger eingespart werden können, sind 
die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima insgesamt sehr positiv zu bewerten. 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Im Bereich des Plangebiets ist das Landschaftsbild geprägt von der landwirtschaftlichen Flur. Von 
Nordwesten aus ist die Fläche aufgrund der Topographie kaum einsehbar. Im Südwesten ist das 
Plangebiet durch einen kleinen Waldabschnitt gut abgeschirmt.  

Mit Blickrichtung aus Süden ist die Fläche aufgrund der vorhandenen Gehölzstrukturen nördlich der 
Ortschaft Dettenschwang minimal einsehbar. 

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild, insbesondere aufgrund der 
Topographie und der abschirmenden Wirkung der geplanten Eingrünungsmaßnahmen, als gering zu 
beurteilen. Trotz der Veränderung der Landschaft durch das Vorhaben trägt diese nicht zu einer 
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negativen Wahrnehmung des Landschaftsbildes bei, da Photovoltaik im Allgemeinen eine sehr hohe 
positive Resonanz in der Bevölkerung hervorruft. Die vorgesehenen Ausgleichsflächen wirken sich durch 
eine Strukturanreicherung positiv auf die Landschaft aus. 

Schutzgut Mensch  
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in einer Entfernung von mindestens 100 m zu der 
geplanten Anlage. Störungen und Beeinflussungen durch Lichtreflexionen sind als Ergebnis der 
Untersuchung sowie der Lage und der Topographie nicht zu erwarten und auszuschließen. 
Lärmbelästigungen durch Nebenanlagen der Photovoltaikanlage sind aufgrund der Entfernung zu 
nächstgelegenen Wohnbebauungen ebenfalls auszuschließen. Insgesamt sind die Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Schutzgut Mensch als gering zu beurteilen. Weder in Bezug auf die Gesundheit noch 
auf die Erholungsfunktion sind erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Im größeren Kontext 
betrachtet ist das Vorhaben als Beitrag zum globalen Klimaschutz für die Bevölkerung von besonderer 
Bedeutung. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein. 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

Von Seiten der Träger öffentlicher Belange besteht größtenteils Einverständnis mit der Planung. 

Der Bayerische Bauernverband merkte an, dass sich auf den Flächen möglicherweise Drainagen 

befinden. Die Drainagen sollen durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. Es wurde 

eine entsprechender Textpassus in den Durchführungsvertag mit aufgenommen, wodurch sich der 

Vorhabenträger verpflichtet, sollte es zu Beschädigungen der Drainagen kommen, diese 
ordnungsgemäß und auf eigene Kosten wiederherzustellen. 

Das Landratsamt Landsberg am Lech untere Naturschutzbehörde merkte an, da vor allem 

Maßnahmen bezüglich der Ausgleichsflächen und deren Pflege noch mit der Behörde abgestimmt 

werden müssen. Dafür fand am 11.11.2021 eine Abstimmung zwischen der unteren 

Naturschutzbehörde, dem Planungsbüro und dem Vorhabenträger statt. Die textlichen Festsetzungen 

wurden bezüglich der Pflege sowie Herkunftsregion des Saatgutes überarbeitet. 

Das Landratsamt Landsberg am Lech, Abfall-/Bodenschutzbehörde verwies auf die auf die 

Informationspflicht gem. Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz, sollten bei den Bauarbeiten 

Auffälligkeiten des Bodens auftreten. Die Begründung wurde unter Punkt 4.5 ergänzt. 

Ebenso wurde auf die abfall- und bodenschutzrechtlichen Anforderungen verwiesen. Diese wurden 

ebenfalls in der Begründung unter Punkt 4.5 ergänzt.   

Das Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 62.3 Wasserwirtschaft verwies auf die 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Im Umweltbericht 

unter 2.1.1 Boden, Geologie, Wasser und Fläche (S.12) wird bereits auf AwSV verwiesen. 

Die Regierung von Oberbayern wies vorsorglich auf eine Rückbauverpflichtung hin und dass diese 

vertraglich geregelt sein sollte. Die Rückbauverpflichtung wird im Durchführungsvertrag zwischen den 

Markt Dießen am Ammersee und dem Vorhabenträger vertraglich geregelt. 
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Die LEW Verteilnetz GmbH verwies auf die Einhaltung der DIN EN 50423-1. Dabei handelt es sich um 

eine veraltete Norm. Auf die aktuell gültige DIN EN 50341-1 war und ist bereits Bestandteil dieser 
Bauleitplanung. 

 

----- Wird fortgeschrieben------ 
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